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Genehmigungserlass Teilfortschreibung SEP 2022 - 2026 zur  

Errichtung eines Zweigs mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an der 

Albert-Schweitzer-Schule 

III

1. Erlass des Hessischen Ministeriums für Kultus, 

Bildung und Chancen zur Teilfortschreibung des 

Schulentwicklungsplanes 2022 - 2026 zur Errichtung 

eines Zweigs mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an 

der Albert-Schweitzer-Schule in Mainz-Kostheim vom 

15. September 2025
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A Finanzielle Auswirkungen 

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind 
keine finanziellen Auswirkungen verbunden 
finanzielle Auswirkungen verbunden ( in diesem Fall bitte weiter ausfüllen) 

I   Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat 

HMS-Ampel rot grün abs.: 
in %: 

II  Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat 
Budget verfügte Ausgaben (Ist) 

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung abs.: 
in %: 

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage 
Es handelt sich um   Mehrkosten budgettechnische Umsetzung 

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 750 Zeichen) 

Typ Jahr Bezeichnung 
Gesamt- 

kosten 

�davon 

APL/ÜPL 

Finanzierung 

(Sperre, Ertrag) 

Kontierung 

(Objekt und Konto) 

 Summe einmalige Kosten: 

 Summe Folgekosten: 

Prognose Zuschussbedarf
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B  Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend) 
 

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier 

keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der 

Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II) 
 

Mit seinem Erlass vom 15. September 2025 hat das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chan-

cen der Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2022 - 2026 zur Errichtung eines Zweigs mit 

Schwerpunkt geistige Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule zugestimmt. Der Erlass wird mit die-

ser Sitzungsvorlage zur Kenntnis gegeben.  

 

C  Beschlussvorschlag 
 

 

Es wird Kenntnis genommen: 

1. vom Erlass des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen zur Teilfortschreibung 
des Schulentwicklungsplanes 2022 – 2026 zur Errichtung eines Zweigs mit Schwerpunkt geistige 
Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule in Mainz-Kostheim vom 15. September 2025; 

2. von der Zustimmung zu der schulorganisatorischen Maßnahme nach § 146 HSchG, wonach zum 
1. August 2025 an der Albert-Schweitzer-Schule in Mainz-Kostheim ein Zweig mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung errichtet werden kann; 

3. von der Prognose des HMKB, basierend auf Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes, 
der zufolge im Schuljahr 2034/35 im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ein Bedarf von ins-
gesamt 309 Schulplätzen erwartet wird. Dies entspricht einem Mehrbedarf von acht zusätzlichen 
Lerngruppen in zehn Jahren. 

 

 

 

D  Begründung 
 

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 3. Juli 2025 die Teilfortschreibung des 

Schulentwicklungsplans Allgemeinbildende Schulen 2022 – 2026 zur Errichtung eines Zweigs mit Schwer-

punkt geistige Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule beschlossen hat, hat das Schuldezernat ge-

genüber dem Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen die Zustimmung gemäß § 145 

Abs. 6 HSchG beantragt. Das Ministerium hat diese Zustimmung mit dem Erlass vom 15. Septem-

ber 2025 erteilt, der hier zur Kenntnis gegeben wird. 

 

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage 

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgs-

kontrolle) 

      

II. Ergänzende Erläuterungen 

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.) 

      

III. Geprüfte Alternativen 

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen) 
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Bestätigung der Dezernent*innen 
 

 

      

         

 

 

 

 

 

Dr. Schmehl 

Stadtrat 

 

      

         

 

 

 

 

 

           

           

 

      

         

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

           

           

 

      

         

 

 

 

 

 

           

           

 

 

      

         

 

 

 

 

 

           

           

 

 

      

4 / 4


		2025-12-03T11:59:54+0100
	Hendrik Schmehl




